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Für die Betreiber von Energieanlagen im industri

ellen/gewerblichen oder kommunalen/öffentli

chen Bereich gehört die Beschaffung bzw. Bereit

stellung von Energie in der Regel nicht zu den 

Kernaufgaben, sondern hat lediglich eine – wenn 

auch sehr wichtige – unterstützende Funktion. 

Deshalb konzentrieren sich die Verantwortlichen 

bei Investitionsentscheidungen zunehmend auf 

ihr „Kerngeschäft“ und suchen (dem heutigen 

Trend zum Outsourcing folgend) nach Alternativen, 

wenn es um die Errichtung bzw. Erneuerung und 

den Betrieb von Energieanlagen geht. Insbesonde

re in der Wohnungswirtschaft gehört die Wärme

versorgung zu den Hauptpflichten des Vermieters. 

Daher werden hohe Erwartungen an die Zuverläs

sigkeit und Effizienz gestellt.

Dadurch steigt die Nachfrage nach Contracting

Dienstleistungen als Form der gewerblichen 

Wärmelieferung. Auch als Geschäftsfeld für 

Energieversorgungs unternehmen (EVU) werden 

sie immer wichtiger. Denn die Vorteile liegen klar 

auf der Hand: Die Professionalität der Contractoren 

sorgt für eine hohe Qualität der Energieversorgung 

und zugleich für eine organisatorische und wirt

schaftliche Entlastung beim ContractingNehmer.

     Einführung      Inhalt

 1    Was ist Contracting? 4

 2    Vorteile des Contracting  6 

 3    Der Contracting-Markt und  
  seine Rahmenbedingungen 8

 

 4    Wesentliche Bausteine  
  der Vertragsgestaltung 10

 5    Förderung 12

 6    Aufgaben des Contractors 12

  

 7    Versicherungen bei  
  Contracting-Konzepten 14

 8    Juristische Aspekte /  
  Vertragsfragen 15

 9    Beispiel für Kostenvergleichsrech- 
  nung Warmmietenneutralität 22

 

 10    Weitere Informationen 23



Contracting   3

Die vorliegende Broschüre ist als praxisorientiertes, kompaktes  

Informationsangebot zum Thema Contracting konzipiert. Sie be

schreibt die Rahmenbedingungen des ContractingMarktes, stellt 

Checklisten für die Vertragsgestaltung zur Verfügung und zeigt 

Praxisbeispiele auf. 

Marktpotenzial

Die dem Contracting zugrunde liegende Vertrags

form gibt es bereits seit den 1960erJahren. Doch 

erst allmählich hat sich dieses Geschäftsfeld für 

die Energiewirtschaft zu einem Wachstumsmarkt 

ent wickelt. Das Marktpotenzial wird in einer von 

der Bundesanstalt für Energieeffizienz (BfEE) in 

Auftrag gegebenen Marktstudie im Jahr 2013 auf 

etwa 3 – 4 Mrd. Euro aus 90.000 – 100.000 Ver

trägen beziffert, mit einem Marktwachstum von 

etwa jährlich 8 – 14 Prozent. Der größte Anteil 

fällt dabei auf das EnergielieferContracting. Die 

Anzahl der am Markt tätigen Unternehmen wird 

auf ca. 500 beziffert.

• Das EnergielieferContracting wird überwie

gend in Industrie und Gewerbe sowie der 

Wohnungswirtschaft nachgefragt. Aber auch 

für private Ein und Zweifamilienhäuser stellt  

diese Form des Contractings durch standar

disierte Produkte eine Option dar. 

• EnergieeinsparContracting findet sich vor  

allem in öffentlichen Gebäuden wie Kranken

häusern oder Bildungseinrichtungen wieder.

Technisches Potential

Nach Angaben des BDH (Bundesverband der Deutschen Heizungs

industrie) sind nur 25 Prozent der in Deutschland betriebenen Hei

zungsanlagen hinreichend effizient. Heizkessel, die nicht mehr auf 

dem Stand der Technik und energieintensiv sind, sollten durch mo

derne Technologien wie zum Beispiel Gaswärmepumpen, Blockheiz

kraftwerke oder in Zweckgebäuden durch technisch gekoppelte 

Systeme wie der KraftWärmeKälteKopplung ersetzt werden.   

Sanierungsstau im Wärmemarkt

In Deutschland fallen 40 Prozent des Energieverbrauches auf die 

Versorgung von Bestandsgebäuden, wobei 85 Prozent davon für die 

Wärmeversorgung (Heizung und Trinkwassererwärmung) benötigt 

werden. Um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, bis 2050 

einen klimaneutralen Gebäudebestand vorzuweisen, muss die Ge

bäudesanierungsrate auf zwei Prozent pro Jahr verdoppelt werden. 

Ein Mittel, um diese Rückstände aufzuarbeiten, ist der Einsatz von 

ContractingModellen für Wohn und Zweckgebäude. Bei fehlenden 

finanziellen Mitteln für eine effiziente Sanierungsmaßnahme kann 

Contracting eine Möglichkeit darstellen, um:

• Betriebskosten zu reduzieren

• einen Beitrag zum Klimaschutz durch  

geringere CO2Emissionen zu leisten

• den Gebäudekomfort zu steigern
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4   Wesentliche Bausteine der Vertragsgestaltung

Preisänderungsklauseln

Im Vertrag werden Preise für den gesamten Vertragszeitraum 

festgelegt. Die Marktbedingungen und Kosten der Energieversor

gung können sich allerdings im Laufe der Vertragszeit grundlegend 

ändern. Aus diesem Grund werden im Vertrag bereits sog. Preis

änderungsklauseln (PÄK) festgelegt, die diesen Änderungen 

Rechnung tragen. Zulässig ist hierbei allerdings nur die Kopplung 

der Preise an bestimmte Faktoren. Im Falle des Arbeitspreises sind 

dies das Markt und das Kostenelement. Das Marktelement be

rücksichtigt eventuelle Änderungen von relevanten Markt oder 

Börsenpreisen des gelieferten Produkts (z. B. allgemeine Wärme

preise). Das Kostenelement berücksichtigt dagegen z. B. die aktu

ellen Einkaufspreise des Contractors für den eingesetzten Ener

gieträger (meist Erdgaspreise).

Im Falle des Grundpreises kann andererseits eine Kopplung an den 

Lohnkosten oder Investitionsgüterindex erfolgen. Allerdings muss 

beachtet werden, dass der Grundpreis zum Teil die Kapitalkosten 

beinhaltet, welche nicht von Änderungen der Löhne oder Kosten 

für Investitionsgüter beeinflusst werden. In der PÄK werden daher 

variable und nichtvariable Anteile des Grundpreises zugrunde 

gelegt. Bei diesen Indizes muss es sich um öffentlich zugängliche 

Zahlen handeln, z. B. des Statistischen Bundesamtes und alle 

Formeln und Berechnungen müssen für den Kunden transparent 

und in allgemein verständlicher Form dargestellt werden. Sonst 

sind die PÄK nach § 24 Abs. 4 S. 2 AVBFernwärmeV ungültig.

Dienstbarkeiten

Die Kosten für ein ContractingProjekt werden in der 

Planungsphase durch den Contractor bereits für die 

gesamte Vertragslaufzeit kalkuliert. Aus diesem Grund 

ist es für den Contractor wirtschaftlich nicht zumutbar, 

wenn der Kunde im Laufe der Vertragszeit eine eigene 

Versorgungsanlage für das betrachtete Objekt in Betrieb 

nimmt. Um diesen Umstand vertraglich zu fixieren, 

werden in der Praxis eine Abnahmepflicht des Kunden 

und eine Übertragung dieser auf einen eventuellen 

Rechtsnachfolger vereinbart. Zusätzlich wird häufig eine 

Grunddienstbarkeit als zusätzliche Sicherheit einge

räumt und im Grundbuch eingetragen. In dieser wird 

dann ein entsprechender Ausschluss der Errichtung und 

des Betriebs von eigenen Versorgungsanlagen vertraglich 

festgehalten. In einer weiteren, beschränkten persönli

chen Dienstbarkeit wird i. d. R. der Contractor berechtigt, 

das betreffende Grundstück zu betreten und alle zur 

Versorgung dazugehörigen Anlagen zu nutzen.

Eine Eintragung der Dienstbarkeit wird außerdem not

wendig, da andernfalls die vom Contractor errichtete 

Versorgungsanlage nach §§ 93, 94 BGB als fester Be

standteil des Grundstücks in das Eigentum des Grund

stückbesitzers übergeht. Diese bilanzielle Zuordnung 

wird in der Regel von beiden Vertragspartnern nicht 

gewünscht.
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Endschaftsklauseln

Im Vertrag sollten in den sog. End

schaftsklauseln Regelungen über die 

Verwendung der verbauten Anlagen

komponenten nach Ende der Vertrags

laufzeit festgehalten werden. Regelmä

ßig wird vereinbart, dass der Contractor 

die Anlage vollständig demontiert und 

entsorgt. Aus steuerlichen und eigen

tumsrechtlichen Gründen ist eine Re

gelung, durch die ein direkter Übergang 

der Anlage in das Eigentum des Kunden 

nach Vertragsende erfolgt, nicht dar

stellbar. Alternativ könnte eine End

schaftsklausel  ein Andienungsrecht 

des Contractors mit grundsätzlich be

stehender Pflicht, die Anlage bei Ver

tragsende auszubauen, enthalten.

Warmmietenneutralität

In bestehenden (privaten wie gewerblichen) Mietver

hältnissen muss bei einer Umstellung von Eigenver

sorgung auf ein ContractingModell die sog. Warm

mietenneutralität beachtet werden. Nach § 556c BGB 

und der zugehörigen Wärmelieferverordnung dürfen 

somit die Wärmelieferungskosten für den Mieter nach 

Umstellung der Versorgung nicht höher ausfallen als 

die bisherigen Heizungsbetriebskosten. Den Nach

weis hierüber muss der Vermieter mit Hilfestellung 

durch den Contractor mit einem in der Wärmeliefer

verordnung geregelten, gesamtgebäudebezogenen 

Kostenvergleich erbringen. Für diesen Vergleich bildet 

der Durchschnitt der Wärmeverbräuche der vergan

genen drei Jahre die Basis. Allerdings wird in aller 

Regel nur die zugeführte Brennstoffmenge und nicht 

die von der Heizungsanlage abgegebene Wärmemen

ge erfasst, so dass nach § 10 Abs. 1 WärmeLV eine 

Umrechnung über Jahresnutzungsgrade mit aner

kannten Pauschalwerten erfolgt. 

Der Verband für Wärmelieferung VfW bietet unter 

www.energiecontracting.de in der Rubrik „Praxishil

fen“ Kostenvergleichsrechner an. Am Ende dieser 

Broschüre finden Sie eine beispielhafte Berechnung 

mit dem kostenlosen PDFRechner. Zusätzlich bietet 

der VfW eine kostenpflichtige, auf Excel basierende 

Version an, in der bereits anerkannte Pauschalwerte 

implementiert sind.

Ausschreibungspflicht

Die Vergabe von ContractingAufträgen 

der öffentlichen Hand erfolgt grund

sätzlich durch öffentliche Ausschrei

bungen nach der Vergabe und Ver

tragsordnung für Leistungen (VOL/A). 

Nach dieser muss i. d. R. ab einem 

Schwellenwert von 207.000 EUR die 

Ausschreibung auch europaweit erfol

gen. In einigen seltenen Fällen erfolgt 

die Ausschreibung auch nach der Ver

gabe und Vertragsordnung für Bauleis

tungen (VOB/A) mit höheren Schwel

lenwerten  z. B. für EinsparContracting

Projekte ab einem Schwellenwert von 

5,186 Mio. EUR (Quelle: Ministerium für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

BadenWürttemberg, „Contracting im 

Energiebereich“ 2015, S. 19) .
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9   Kostenvergleichsrechnung Warmmietenneutralität
      Beispiel
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Weitere Informationen

CO2Vermeidung
Artikelnummer  309609

Contracting in Krankenhäusern
Artikelnummer 309781

BHKWKennzahlen 2014/2015
Artikelnummer  309754

Gasmotorwärmepumpen  
in Industrie und Gewerbe
Artikelnummer  309758

Umgang mit Risikopotenzialen
Artikelnummer  11 07 15

Das KWKGesetz 2016
Online als PDF

Contracting  Problemlöser für Woh
nungsunternehmen, Eigentümerge
meinschaften und Mieter
Artikelnummer  10 02 07

Marktübersicht der  
EnergiecontractingAnbieter
www.facilitymanager.de/marktuebersicht/

BHKWFibel
Artikelnummer 309753 

Bildnachweise: Gerd (1 o.); Jo Graetz (1 u.); lily (3); Matthias Buehner (6); Alterfalter (9); matttilda (10); industrieblick (14)

Beispiele aus der Praxis

wvgw Verlag
shop.wvgw.de

ASUE
www.asue.de



24  Contracting

Überreicht durch:

Herausgeber
ASUE Arbeitsgemeinschaft für  
sparsamen und umweltfreundlichen  
Energieverbrauch e.V.
Robert-Koch-Platz 4
10115 Berlin

Telefon 0 30 / 22 19 1349-0 
info@asue.de 
www.asue.de 

Bearbeitung
ASUE-Arbeitskreis  
Innovative Energieanwendungen

Grafik 
Kristina Weddeling, Essen

Verlag
wvgw Wirtschafts-  
und Verlagsgesellschaft  
Gas und Wasser mbH
Josef-Wirmer-Straße 3
53123 Bonn
Telefon 0228/9191-40
info@wvgw.de
www.wvgw.de 

Contracting
Artikelnummer: 309834 
Schutzgebühr: 8,88 € /  9,50  €  
(zzgl. / inkl. 7 % MwSt.) 
Stand: Januar 2017

Hinweis
Die Herausgeber übernehmen keine Gewähr  
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.


